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1.  Der Verkauf von Kraftstoffen erfolgt im Namen und für Rechnung der Q1 Energie AG, Rheinstraße 82,  
 49090 Osnabrück. VfL-Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten nach vollständigem Ausfüllen des  
 Online-Antragsformulars und unter Vorlage ihres Mitgliedausweis bzw. Dauerkarte und ihres Perso-  
 nalausweises eine nicht an Dritte übertragbare Q1 VfL-Vorteilskarte ohne Zahlungsfunktion.

2.  Die Q1 VfL-Vorteilskarte ist ein exklusives Produkt der Q1 Energie AG und wird nur von der genannten  
 Firma herausgegeben.

3.  Die Q1 VfL-Vorteilskarte erhält der Kunde kostenlos.

4.  Die Q1 VfL-Vorteilskarte ist nur an der Q1 VfL-Fan-Tankstelle, Bremer Straße 90, 49090 Osnabrück,   
 gültig. Bei Nutzung der Q1 VfL-Vorteilskarte erhält der Karteninhaber exklusiv und bis auf Widerruf
 folgende Sonderkonditionen, sofern keine andere Rabattaktion im Bereich Tanken, Kaffee oder Auto  
 wäsche in Anspruch genommen wird:

 – 1 Cent pro Liter Nachlass auf alle Kraftstoffsorten
 – 10% Nachlass auf alle Fahrzeugwäschen vom regulären Waschpreis
 – große Kaffeespezialität oder heiße Schokolade zum Preis einer normalen
 – 50 Cent Rabatt auf Tee
 – normaler Espresso zum Preis eines kleinen
 
 Die Sonderkonditionen werden sofort beim Kassiervorgang in Abzug gebracht. Hierfür ist die 
 Q1 VfL-Vorteilskarte vor dem Kassiervorgang vorzulegen. Eine nachträgliche Vergütung ist aus
 technischen Gründen nicht möglich. Die Sonderkonditionen können nur bei Barzahlung und bei 
 Zahlung per Girocard oder per Kreditkarte gewährt werden. Bei Zahlungen mit einer Flottenkarte   
 können die Nachlässe nicht gewährt werden.

5.  Der Vertrag kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich bei der Q1 Energie AG, 
 Rheinstraße 82 in 49090 Osnabrück gekündigt werden. Eine weitere Verpflichtung auf Gewährung der  
 o. g. Sonderkonditionen besteht dann nicht mehr. Q1 kann ebenfalls jederzeit diesen Vertrag kündi-  
 gen, sofern der Verdacht der Übertragung der Q1 Vorteilskarte an unberechtigte Dritte besteht oder   
 die Sonderkonditionen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährt werden können.

6. Die Q1 Energie AG verarbeitet Daten des Kunden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
 Bestimmungen. Weitere detailliertere Informationen zum Datenschutz können unter 
 www.q1.eu/datenschutz eingesehen werden.


